
Es is t hier n icht bekannt geworden, daß andere Gründe 
fü r  die Ablehnung Ihres A ufnahm eantrages zugrunde 
gelegen haben.

gez. D r. Helm 
A bteilungsleiter 

•
Durch die Errichtung eines „Beirats für Fragen der 
Rechtsanwaltschaft“ im Justizm inisterium der SBZ und 
durch die Schaffung einer „Zentralen Revisionskom
mission für die Rechtsanwaltskollegien“ wurden die 
Kollegien noch enger als bisher an das Justizministerium  
gebunden, und das Anwaltsgeheimnis wurde endgültig 
beseitigt.

DOKUMENT 140

A nordnung
über die E rrich tung  eines B eirats fü r  F ragen  

der R echtsanw altschaft

Die weitere Entw icklung der R echtsanw altschaft gehört 
zu den w ichtigsten A ufgaben bei der Festigung  der 
sozialistischen Gesetzlichkeit. Dabei is t eine engere Zu
sam m enarbeit zwischen dem M inisterium  der Justiz  und 
der R echtsanw altschaft erforderlich.
Ich  ordne daher an:

§1
Beim M inisterium  der Ju stiz  w ird ein B eirat fü r  F ragen  
der R echtsanw altschaft errichtet.

§2
(1) Der B eirat h a t die Aufgabe, das M inisterium  der 
Justiz  in F ragen, bei denen eine B eratung  durch R echts
anw älte erforderlich ist, sowie in F ragen, die die Ge
setzgebung über die T ätigkeit der Rechtsanw älte be
treffen, zu beraten.
(2) Der B eira t h a t w eiter die Aufgabe, Vorschläge und 
A nregungen zur w eiteren Entw icklung der R echts
anw altschaft, insbesondere der Kollegien der R echts
anw älte, dem M inisterium  der Justiz  zu unterbreiten.

§3
Die M itglieder des B eirats werden fü r  die D auer von 
2 Jah ren  vom M inister der Justiz  berufen. Ih re  H öchst
zahl w ird auf ach t M itglieder festgesetzt.

§4
D er B eirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie w ird 
vom M inister der Justiz  bestätig t.

§5
Die Anordnung t r i t t  am 1. Ju li 1957 in K raft.

Berlin, den 25. Mai 1957

Dr. Benjamin

Quelle: „Verfügungen und M itteilungen des M iniste
rium s der Ju stiz“ 1957, S. 28.

DOKUMENT 141

S ta tu t der Zentralen Revisionskommission

Zur einheitlichen Entw icklung der R echtsanw altskolle
gien der Deutschen D em okratischen Republik w ird durch 
Beschluß der M itgliederversam m lungen der R echts
anw altskollegien eine Zentrale Revisionskommission ge
bildet, die ihre T ätigkeit auf Grund des folgenden S ta tu ts  
durchführt:

§1
(1) Die Z entrale Revisionskommission is t ein Organ der 
Rechtsanw altskollegien der Deutschen D em okratischen 
Republik.
(2) Sie besteh t aus den Vorsitzenden der R echtsanw alts
kollegien der Deutschen D em okratischen Republik.

§2
Die Zentrale Revisionskommission h a t die Aufgabe, 

die Kollegien der R echtsanw älte hinsichtlich der E in
haltung der gesetzlichen Bestim m ungen und des 
S ta tu ts  zu kontrollieren m it dem Ziel, die einheitliche 
Entw icklung der Rechtsanw altskollegien zu fördern 
und den Rechtsanw altskollegien bei der E rfüllung 
ih rer Aufgaben Hilfe zu leisten.

§3
Die Zentrale Revisionskommission beschließt die Grund
sätze der durchzuführenden Revisionen, 
w erte t die Ergebnisse der Revisionen aus und 
fü h rt die zu r V erbesserung der A rbeit der R echtsan
w altskollegien erforderlichen M aßnahm en durch.

§8
Die Leitung der Zentralen Revisionskommission h a t fol
gende Aufgaben:
a) Die Verbindung m it dem M inisterium  der Justiz  au f

recht zu erhalten, seine A nregungen entgegenzuneh
men und ihm über die A rbeit der Zentralen Revisions
kommission zu berichten.

b) Mit anderen M inisterien und zentralen  Dienststellen 
in Verbindung zu treten , sofern dies zu r Verbesserung 
der A rbeit der Kollegien der R echtsanw älte erforder
lich ist.

c) Die Sitzungen der Zentralen Revisionskommission 
einzuberufen und vorzubereiten.

d) Die A rbeit der Revisionsgruppen auf Grund der Be
schlüsse der Z entralen Revisionskommission anzu
leiten, insbesondere A rt, Ziel und Zeit der Revisionen 
im einzelnen festzulegen.

e) Die Berichte der Revisionsgruppen entgegenzuneh
men und die Ergebnisse der Revisionen der Zentralen 
Revisionskommission vorzutragen.

f) Entsprechend den A ufträgen  der Zentralen Revi
sionskommission E ntw ürfe fü r eine einheitliche A r
beit der Rechtsanw altskollegien auszuarbeiten.

§ 14
(1) Die Zentrale Revisionskommission kann von den 
V orständen der Rechtsanw altskollegien Berichte an- 
fordem .
(2) Die V orstände und Zweigstellenleiter der R echts
anwaltskollegien sind verpflichtet, den Revisionsgruppen 
über alle F ragen  A uskunft zu geben, ihnen alle U nter
lagen vorzulegen und sie in jeder Weise bei ih rer A rbeit 
zu unterstützen.

Quelle: „Verfügungen und M itteilungen des M iniste
rium s der Justiz" 1957, S. 28/29.

*
In welcher Weise die Justizverwaltung gegen Rechts
anwälte vorgeht und selbst vor öffentlicher Diffamierung 
eines Anwalts nicht zurückschreckt, zeig t die Veröffent
lichung des Oberinstrukteurs Neumann von der Justiz
verwaltungsstelle im  Bezirk Chemnitz (Karl-Marx- 
Stadt).
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